
QUALIFIKATIONSKRITERIEN 
GÜLTIG AB DEM 01.01.2016 

 
 Alter gemäß Kaderkonzept  

 Erreichen der Qualifikationsnoten einer Pferd/Reiterkombination in der abgelaufenen Saison  

 Die Berufung durch Qualifikation auf einem Turnier erfolgt für 2 Jahre, eine Verlängerung 

erfolgt durch die Bestätigung der Qualifikation innerhalb der Berufungsperiode 

 Eine Qualifikation nur über die Dressur ist nicht mehr möglich, es muss zusätzlich die 

Qualifikation in einer Gangprüfung erritten werden 

 Es ist außerdem nicht mehr möglich, sich in der Juniorenklasse über „leichte“ 

Prüfungen zu qualifizieren ( T5, T6, T7, T8 und V3, V5) 

 

 

  Möglichkeiten:

 

 Erreichen der Qualifikationsnote in unterschiedlichen Prüfungen (auf einem Turnier)  

 Erreichen der Qualifikationsnote in derselben Prüfung (auf zwei verschiedenen Turnieren)  

 

 

 Qualifikationsnoten = Noten der Vorentscheidung  
 

 Kinderklasse:  

 

o Tölt T7, T8 / Viergang V5, V6     ≥ LK F 

o Fünfgang F2       ≥ LK 6 

o Gehorsam        ≥ 4,50 

o Pass        ≥ LK 6 

 

 

 Jugendklasse:  

 

o Tölt T3, T4       ≥ 5,7 Pkt. 

o Viergang V2       ≥ 5,7 Pkt. 

o Fünfgang F2        ≥ 5,0 Pkt. 

o Dressur: Qualifikation möglich ab Gehorsam B D3 a/b  ≥ 5,5 Pkt. 

o Pass        ≥ 4,0 Pkt. 

o Töltprüfung T5 – T8      ≥ 5,8 Pkt. 

o Viergangprüfung V3 – V5       ≥ 5,8 Pkt. 

 

 



 

 

 Juniorenklasse:  

 

o Tölt T3, T4/        ≥ 5,8 Pkt. 

o Viergang V2       ≥ 5,8 Pkt. 

o Fünfgang F1, F2       ≥ 5,5 Pkt. 

o Dressur: Qualifikation möglich ab Gehorsam B D3 a/b  ≥ 5,8 Pkt. 

o Pass        ≥ 5,0 Pkt. 

 

 

 Bei Übergang in eine neue Altersklasse dürfen die Punkte des abgelaufenen Jahres 

übernommen werden.  

 Während der laufenden Saison kann sich jeder nachträglich sofort bewerben, der die o.g. 

Qualifikationskriterien erfüllt. 


